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Amtsblatt Mr Laibacher Ieitung Nr. 143
Mittwoch den 24. Juni 1868.

(2N»—2) Nl . 3826.

Kundmachung
wesson Aufnahme von Zöglingen in die k. k.
medicinisch chirurgische IosefsAcademie für

das Schuljahr «UttH/VO.

Der niedere Lehrcurs an der k. k. Iosefs-
Academie ist aufgehoben; es findet sonach eine
weitere Aufnahme auf denselben nicht mehr statt.

Auf den höheren Lehrcnrs werden für das
Studienjahr 1868/9 interne und externe Zöglinge
aufgenommen.

Die Internen wohnen in der Academic, er-
halten darin ihre ganze Vcrpflcguug und tragen
die acadcmischc Uniform, die Externen nicht, die
Internen sind ferner entweder Zahlende oder Nicht-
zahlendc (Aerarialschüler).

Der höhere Lchrcurs dauert fiinf Jahre, ein
sechstes Jahr ist zur Ableguug von rigorosen Prü-
fungen bestimmt.

Die Aufnahme findet in dcu crstcu Jahr-
gang statt, jedoch können Studireude der Medicin
von k. k. Universitäten auch in den zweiten, drit-
ten uud vierteil Jahrgang zur Ergänznng der in
den einzelnen Jahrgängen sich eveutuell ergeben-
den Abgänge nnter den uuten augeführtcn Bedin-
gungcu aufgenommcu werdeu.

' ^z. Die Bedingungen und Erfordernisse zur
Aufnahme als Studircndcr iu die Iosefs-Acadeuiic
sind folgende:

1. Müssen die Bewerber österreichische Staats-
ungehörige sein.

2. Dürfen die in den ersten Jahrgang auf-
zunehmenden Aspiranten das 24. nnd folgcnwcise
die in den 2., 3. und 4. Jahrgang eintretenden
das 25. nnd respective 26. und 27. Lebensjahr
nicht überschritten haben.

.'!. Eiue gesunde, kräftige Leibesbeschaffeuheit
und vollkommeu Physische Tauglichkeit zur Erfül
lung aller Pflichten und zu den Verrichtungen des
künftigen feldärztlichen Berufes.

4. Die nöthige Vorbildung, und zwar wird
von dcu Competcntcn überhaupt gefordert, das; sie
dieselbe wisseuschaftlie Eiguuug, welche zur Imma
triculation für das höhere mcdicinisch - chirurgische
Studium an den Universitäten der österreichischen
Monarchie als Bedingung festgesetzt ist, besitzen.

Compctcntcn hiugegeu, welche um die Auf-
nahme in den 2., A. oder 4. Jahrgang ansuchen,
niüssm noch überdies jene Gegenstände, welche an
der Ioscfs-Academic innerhalb der vorangehenden
Jahre gelehrt werden, an einer inländischen Hoch-
schule bereits als ordcutliche Hörer frcqucntirt ha-
ben und hierüber den legalen Answeis beibrin-
gen, ferner müssen sie sich einer von den Fach-
Prufcssoren der Academic vorzuuehmcuden Prüfung
"us den betreffenden Gegenständen mit dnrchans
gutem Erfolge unterziehen.

5. Die Nachwcisung über uutadelhaftcs Bor-
leben und gutes sittliches Betragen des Aspi-
ranten.

6. Für interne Schüler der Erlag des Equi-
pirungsgcldcs im Betrage von 150 st. beim Ein-
kitte in die Academic.

7. Müssen sie sich verpflichten, nach erlang-
lcm Doctorgrade eine gewisse Zeit in der k. k.
Armee als Fcldä'rztc zu dieucn, und zwar die I u -
ternm durch 10, dic Externen durch C Iahrr .

/ i . Die Genüsse nnd Vortheile der Acadc-
wiker bestehen in Folgendem:

1. Interne Academikcr erhalten die Untcr-
kunft und volle Verpflegung in der Art, wie die
^glinge der übrigen k. k. Militär-Academicn.

Externe haben für ihre Untcrkuuft und volle
^erpflcguug selbst Sorge zu tragen, jedoch können
'U bei'einem sich in ihrem Jahrgange etwa er-
gebenden Abgänge zur Ergänzung desselben in die
^cchl der Militär- (Acrarial-) Zöglinge nach Maß-

gabe ihre Qualification beigezogen werden. Sie
übernehmen sodann die Verpflichtung einer acht-
jährigen Dienstzeit in der fcldärztlichcn Branche
und haben gleich den übrigen internen Zöglingen
das Equipiruugsgeld per 150 st. zu erlegen.

2. Interne Academiker erhalten ein monat-
liches Pauschale von 10 ft. 50 kr. für Kleider,
Wäsche, Bücher, Schreibmaterialien, 2 f l . davon
sind als Taschengeld bestimmt.

3. Sowohl die internen als auch die exter-
nen Acadcmikcr erhalten den vollständigen Unter-
richt in der Medicin, Chirurgie und im Militär-
Sanitätsdienste unentgeltlich.

4. Sie sind von der Entrichtung der an den
Civil-Lchraustalten vorgeschriebenen rigorosen Pro-
motions- und Diploms-Taxeu befreit.

5. Die Iosefs-Academiker werden nach Ab-
solvirung des Lchrcurscs und entsprechender Able-
gung der strengen Prüfungen zu Doctorcn der
gesammten Heilkunde graduirt und ihnen hierüber
die Diplome ausgefertigt, durch welche sie in alle
diejenigen Rechte nnd Freiheiten eingesetzt werden,
die den an den k. k. Universitäten creirten Aerz-
ten zukommen.

6. Hiernach werden dieselben als Oberärzte
mit dem Vorrückuugsrechtc in die höheren Char-
gen der feldärztlichcn Branche in der k. k. Armee
angestellt.

7. Den an der Iosefs-Academie gebildeten
Feldärzten (Doctoren) gilt, wenn sie sich nm eine
ärztliche Anstellung im Civildimste bewerben, ihre
vollendete tadellose Dienstzeit als besondere An-
empfehlnng.

Dagegen ist bestimmt worden, daß Militär-
Zöglinge, welche wegen strafbarer Handlungen aus
der Anstalt entfernt werden müssen, kein ihre
Studienverwendung an der Academic bezeugendes
Document erhalten, so lauge sie nicht die auf sie
verwendeten äiosteu ersetzt habcn. Die Kosten für
die Erhaltung und Ausbildung der Intern-Aca-
demiker, welchen ein Aerarialplatz verliehen wird,
trägt das Militär-Aerar.

Die (internen) Zahl-Academiker müssen hie-
für eine Vergütung leisten, welche beiläufig der
Hälfte der vom Staate auf sie verwendeten Kosten
entspricht.

Gegenwärtig ist dieses Beköstiguugspauschale
für Zahl-Zöglinge auf i515 f l . jährlich festgesetzt;
dasselbe ist jedoch mit Rücksicht auf die schwan-
kenden Preise der Lebensbedürfnisse kein durchaus
unveränderliches. Dieser Betrag ist in halbjähri-
gen Raten im vorhinein am 1. October und
1. April bei einer Kricgscassc zu erlegen und der
Abfuhrsschcin von Seite der Partei an die Iosefs-
Academic einzusenden.

Internen, zahlenden Ioscfs-Academikcrn, welche
in zwei aufeinanderfolgenden Jahren alls der
Mehrzahl der gehörten Gegenstände vorzügliche
Fortgangsclassen erhalten haben nnd deren Auf-
führung ohne Tadcl ist, kann vom Reichs-Kricgs-
Ministcrium cm Acrarialplatz nnter der Bedin-
gung fortgesetzter guter Verwendung uud Auffüh-
rung verliehen werden.

Die Gesnchc um Aufnahme als Zöglinge in
die Ioscfs-Acadcmic sind von dcn Eltern oder
Vormündern des Bewerbers längstens bis

15. August 1 8 6 8

bei der Direction der k. k. medicinisch-chirurgiscken
Josefs-Academic in Wien einzubringen.

Die Gesuche müsseu die genaue Adresse ent-
halten, an welche der Bescheid zu richten ist.

Wenn selber an Orte gelangen soll, in wel-
chen sich kein Postamt befindet, so ist die letzte
Poststation stets anzugeben.

I n den bezüglichen Gesuchen muß gehörig
ausgedrückt sein, ob der Bittsteller extern oder in-
tern zu studiren beabsichtige, ob er im letzten Falle!
auf einen Zahl- oder Aerarial-Platz aspirire, fer-!

ner in welchen Jahrgang er aufgenommen werden
will, und es müssen demselben folgende Documente
beiliegen:

1. Der Nachweis des Alters des Bewerbers;
2. das von einem graduirten Feldarzte aus-

gestellte Zeugniß über dessen physische Qualification;
3. das Sittenzengniß;
4. die gesammtcn Studienzeugnisse von allen

Jahrgängen der zurückgelegten Gymnasialclassen,
und zwar sowohl vom ersten als auch vom zwei-
ten Semester jeden Jahrganges, dann das Ma
turitätszeuguiß eines inländischen Obergymnasiums.

Studireudc von Lehranstalten, an welchen
die Maturitätsprüfungen erst in der zweiten Hälfte
des Monates September abgehalten werden und
welche demnach nicht in der Lage sind, das vor-
geschriebene Maturitätszeugnis; ihrem Aufnahms-
gesuchc beizulegen, können demungcachtet ein mit
allen sonstigen vorgeschriebenen Beilagen instruir-
tes Gesuch einreichen, nnd es kann denselben bei
einer ausgewiesenen vorzüglichen Verwendung in,
den Gymnasialstndien, welche voraussichtlich einen
ähnlichen Calcul bei der abznlegenden Maturitä'ts
Prüfung erwarten läßt, die Aufnahme provisorisch
zuerkannt werden.

Studirendc der Medicin, welche von einer
Universität an die Iosefs-Academie in einen höhe
ren als den ersten Jahrgang überzutreten wün-
schen , haben außerdem die Documente über den
Besuch der betreffenden Vorlesungen (Matrikelschein
und Iixu'.x lootioiium) beizubriugen und vor dem
Einschreiten sich der aus jenen Gegenständen, welche
an der Ioscfs-Academie in den bezüglichen Iahr^
gangen gelehrt werden, bei den Fachprofessoren
dieser Anstalt zn unterziehen, und zwar haben
Competcnten um die Aufnahme in dcn I I . Jahr-
gang die Prüfung aus der description Anotomie,
der allgemeinen uud mcdicinischen Ehemie und
aus der Mineralogie zu machen; die Competenten
um die Aufnahme in dcn I I I . Jahrgang haben
die Prüfung aus den foeben genannten Gegen-
ständen abzulegen und sich auch jenen aus der
Physiologie, topographischen Anotomie, der Zoo
logic und Botanik zu unterziehen. Afpiranten end
lich für den IV. Jahrgang haben nebst den vor-
genannten die Prüfungen aus dcr allgemeinen Pa-
thologie und Therapie, der Arzneimittellehre und
pharmazeutischen Waarenkunde, aus der patho-
logischen Anatomie, der theoretischen Chirurgie,
dcr Instrumenten- und Bandagenlehre abzulegen
und sich mit dem Zeugnisse über die gut bestan-
dene Prüfung aus dcr Seuchenlehrc der nutzbaren
Hausthierc und dcr Veterinär-Polizei auszuweisen.
Die Prüfungen an der Academic finden im Ver-
laufe des Monats statt.

5. Studirende von Gymnasien, an welchen die
Vorträge in einer andern als der deutschen Sprache
statthaben, müssen die Kenntniß der letztgenann-
ten Sprache nachweifen.

6. Jene Aspiranten, welche ihre Studien un-
terbrochen haben, müssen sich über ihre Beschäfti-
gung oder sonstige Verwendung während der Dauer
dcr unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.

7. Aspiranten anf Internplätze haben die Er-
klärung abzugeben, daß sie das Ecmipirungsgeld
von 150 f l . ö. W. beim Eintrittc in die Acade-
mic entrichten. Bewerber um Zahlplätze aber ha-
ben außerdem noch die weitere Erklärung beizule-
gen, daß sich ihre Eltern oder Vormünder ver-
pflichten, das Bekö'stignngspauschalc von jährlichen
315 st. ö. W. in halbjährigen Raten während
der Daner der ganzen Studien- und Nigorosenzeit
der Aspiranten an der Academic in vorhinein zu
erlegen.

Letzteres Document muß die amtliche Bestä-
tigung enthalten, daß die Angehörigen der Be-
werber sich in solchen Bermögensverhältnissen be-
finden, welche ihnen die anstandslose Entrichtung
des festgesetzten Beköstigungs-Pauschalbetrages wä'h-
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rend der obbczeichneten Zeit gestatten. Externe ha-
ben ein ämtlich bestätigtes Sustentations-Zeuguiß
ebenfalls in Bezug auf die ganze Studien^ und
Nigorosenzeit beizubringen.

8. Der von dem Aspiranten ausgestellte, von
dessen Bater oder Vormund bestätigte und von
zivci Zeugen mitunterfcrtigte Revers über die ein-
zugehende zehn und beziehungsweise sechsjährige
Dienstesverpflichtung.

9. Wenn ein besonderer Anspruch für die Auf-
nahme in die Ioscfs-Academie auf Gruud des
Charakters oder besonderer Verdienstlichkeit des
Vaters des Aspiranten erhoben werden will, so
muß der Umstand, falls die Militärbehörden nicht
an sich hievon in Kenntniß sind, gehörig docu-
mentirt sein. Nicht ausgewiesene derartige Anga-
ben können nicht berücksichtiget werden.

Gesuche, welche nach dem anberaumte» Ter-
mine einlaufen oder welche nicht gehörig, nament-
lich nicht mit allen Studieuzcugniffcn von beiden
Semestern aller Jahrgänge, resp. dem Matrikel-
schein und Imlox loctwimm belegt sind, oder welche
nicht ersehen lassen, ob er, der Gesuchsteller, auf einen
Extern oder Intern-, auf einen Zahl- oder Aera-
rialplatz competire, können nicht berücksichtiget
werden.

Die Verleihung der Zöglingsplätze erfolgt
von Seite des Reichs-Kriegsministeriums.

Wenn ein Aspirant nicht zu der ihm fest-
gesetzten Zeit an die Academic einrückt, ohne den
Grund hievon bekannt zu geben, oder wo dieser,
wenn angegeben, ein solcher ist, welcher eine län-
gere Verzögerung des Einrückens desselben voraus-
sehen läßt, so wird dessen Stelle sogleich durch
einen Reservisten besetzt.

Die neu ankommenden Academiker werden
hinsichtlich ihrer physischen Eignung hier nochmals
von einem Stabsarzte untersucht, und nur die auch
hiebei tauglich Befundenen werden aufgenommen.

Wien, am 30. April 1868.
Wocher mn., Dr. Heidler ml>.,

Oberst, Studien-Director.

(213—3) Nr. 2717.

Kundmachung.
D i n s t a g , den 7. J u l i d. I . , Vormit-

tag 10 Uhr, wird die Jagdbarkeit der Orts-
gemeinden Iarsche, Möttnig, Depelsdorf, Lahovic
und Uranschitz in der Amtskanzlei dieses Bezirks-
amtes verpachtet werden, wozu die Pachtlustigen
eingeladen werden.

K. k. Bezirksamt Stein, am 16. Juni 1868.

(215—2)' Nr. 1079^

E d i c t .
Nachstehende, beim k. k. Steueramte in Idria

in Vorschreibung befindliche Gewerbsparteien un-
bekannten Aufenthaltes werden in: Grunde des
Erlasses der vorbestandenen k. t. Steuer-Direction
für Kram vom 20. Juli 1856, Z. 5156, hier-
mit aufgefordert,

binnen 14 Tagen ,

von der letzten Einschaltung diefer Eitation an
gerechnet, so gewiß Hieramts sich zu melden und
den Rückstand zu berichtigen, als im widrigen
Falle die Löschung ihrer Gewerbe von Amts wegen
veranlaßt werden würde.

1. Andreas Sclenc von I o r i a , Hnlmacher, Art.
Nr. 12, Slcucrrücksland 11 fl. 05/. lr. pro 1806
und 1807.

2. Anton Mrak von Idl ia, Srifcnsttdcr, Ar l . -Ni. 32,
EUncrinckstand 2'.» fl. 5i8 l i . pro 1803 liis 1807.

3. Mich Stnpan von Io i ia, llaffccsicdcr, Arl.Nr.87,
Sttuerrnckst. 03 fl.pro 1804, 1805, 1800». 1807.

4. Franz PoUanz von Idr i l i , Schuster, Alt.-Nr. 160,
Slcucriuckstand 20 fl. 02^ lr. pro 1804, 1865,
1800 nnd 1807.

5.
SlcncrrückMld 20 fl. 02^ tr. Pro 1864, 1805,
1800 nnd 1807.

0. Johann Tormann von Id l ia , Mchlvcrkauf. Art.»
Nr. 180. Stencrriickstand 23 fl 02,^ lr. pro 1804,
1«0ü, 1800 nno 1807.

7. Martin Iarc von Podsmrck, Mchl^ nnd Getreide-
ocltanf, Alt.-Nr. 194, Sttncrinck!'la»o23 fl. 62z lr.
pro 1864, 1805, 1«00 nnd !807.

K. k. Bezirksamt Loitsch zu Planina, am
30. April 1868.

(214—2) Nr. 2588.

E d i c t .
An das k. k. Steueramt Nassenfuß haben fol-

gendc Parteien die Erwerbsteuer-Nückstä'nde zu be-
zahlen, als:

Josef Ambroziö, Lederer, von St. Margarethen
Pro 1867 . . . 3 ft. 95 kr.

Johann Kramersiö, Wirth, von
Nasscnfuß pro 1867 . . 3 fl. 85 kr.

Paul Sladie, Kleinviehstecher,
pro 1866 und 1867 . 7 fl. 83 kr.

MariaHrovath,Wirthin,pro1867 3 ft. 83 kr.
Indem der Aufenthalt dieser Rücksta'ndler

nicht eruirt werden konnte, so werden dieselben
aufgefordert, sich mit Berichtigung dieser Rückstände

binnen 6 Wochen
Hieramts auszuweisen, widrigcns die Löschung der be-
treffenden Gewerbsbefugnissc veranlaßt werden wird.

Vom k. k. Bezirksamt Gurkfeld, am 16ten
Juni 1868.___________

Minumdo-Mtations-
Kundmachung.

Am 3. August 1868, 9 Uhr Vormittags,
werden in der Amtskanzlci der k. k. Strafhaus-
Verwaltung in der Karlau in Graz nachfolgende
Minucndo-Licitationen abgehalten werden:

1. Verspeisung der kranken und gesnnden Straf
lige für die Zeit vom 1. Jänner 1869 bis
31. December 1871 und Ausübung des
Extra-Einkaufes;

I I . Sicherstellung der Brotlieferung für den gan-
zen Strä'ftingsstand für dieselbe Zeitperiode;

I I I . Beistellung der erforderlichen Medicamente
für die gleiche Zeitperiode.
Die diesfälligen näheren Bcdingnisse sind bei

den k. k. Staatsanwaltschaften in Laibach nnd Kla
genfurt, fo wie bei der gefertigten Verwaltung in
den Amtsstunden zur Einsicht aufgelegt.

Graz, am 29. Mai 1868
Von der k. k. Strashaus-Verwaltung.


